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Auf politischen Wunsch nach Fahrradstraßen hin, hat die Verwaltung sich Gedanken
gemacht, wo unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Fahrradwege eine sinnvolle
Anordnung von einer normalen Verkehrsstraße in eine Fahrradstraße theoretisch möglich
wäre.

Grundsätzlich sind hierfür die Vorgaben der StVO und die Straßenverkehrssicherheit zu
berücksichtigen.

Die Planungsidee und die gesetzlichen Vorgaben werden in der Sitzung dargestellt und
erläutert.

Im nächsten Schritt sollen, in Zusammenarbeit mit einem Verkehrsbüro, die Örtlichkeiten im
Hinblick auf Fahrbahnbreiten, möglicher Wegfall von Parkplätzen, notwendigen Änderungen
bzgl. der Vorfahrtsregelung, Verkehrsmengen, Zusammensetzung des Verkehrs und die
Andienung von Gewerbetreibenden in den vorgesehenen Straßenzügen aufgenommen und
bewertet werden.

In einem weiteren Schritt wird das Amt für öffentliche Ordnung/Verkehrsabteilung als
zuständige Strassenverkehrsbehörde die Planung zusammen mit der Polizei prüfen ob eine
rechtliche Umsetzung anhand der Gegebenheiten möglich ist. Anschließend werden die für
die Umsetzung notwendigen Maßnahmen und deren Kosten zusammengestellt.

Da die Umordnung von einer Verkehrsstraße zu einer Fahrradstraße einen großen Eingriff für
die Anwohner der betroffenen Straßen und deren Parallelstraßen bedeutet, sieht die
Verwaltung vor, nach Vorliegen der Planung eine Bürgerinformation zu diesem Thema
durchzuführen.

Erst danach soll der Gemeinderat über die Umsetzung entscheiden.
Für die o.g. Planung wurden von der Verwaltung für den Haushalt 2024 Mittel in Höhe
21.000,- € angemeldet.
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